214 H

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer
HOK.402
Baumafinahme
Neubau Kinderhaus Hohenlinden
Leistung
Dachbegriinung
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
X am 03.08.2026 .
[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
O inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
1 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab-

satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberihrt.
[0 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
B am 28.08.2026

O innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.
O inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
] in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

XI vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
XI vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
1 folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

U
2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)
21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
X 0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be-

trage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.

Die Bezugsgroke zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun-
gen entspricht.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Héhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

[1  Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriiche wird verzichtet.
X  Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften
Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist daflir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar fir
- die Vertragserfillung das Formblatt .Vertragserfullungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspriichebirgschaft

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B VOB/B das
Formblatt

+Abschlagszahlungs-/  Voraus-
zahlungsbirgschaft®

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drucklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

O Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten.

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Ubertragt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern,
behalt er sich vor, diese ohne Durchfliihrung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt,
soweit die Verglitung des neuen Auftragnehmers unter Berlicksichtigung aller Umstande nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgefiihrt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergiitung unter
Berucksichtigung aller Umstande unangemessen hoch ist.
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11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustéandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu fihren und diese dem Auftraggeber wochentlich
zu Ubergeben. Sie missen alle Angaben enthalten, die fiur die Ausfiihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kénnen, insbesondere liber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf
der Baustelle beschéftigen Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten Grol3gerate, Zu- und Abgang von
Hauptbaustoffen und GroRRgeraten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen
Angaben Uber den Baufortschritt, Abnahmen, Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,
Arbeitseinstellung, Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung
der Ausfiihrung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Griinde hierfiir anzugeben.

Arbeitszeit

Fur die Ausfiihrung der Arbeiten gelten nachfolgende Rahmenarbeitszeiten:
Montag bis Freitag: 07:00 Uhr — 20:00 Uhr

Samstag: 07:00 Uhr —16:00 Uhr

Ergénzung zu Vertragsstrafen (zu § 11 VOB/B)

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe ist bei der Uberschreitung von Zwischenterminen
der Wert, der bis zu diesem Zeitpunkt vertragsmaRig zu erbringender Leistung. Tage, die bei
Uberschreitung von Zwischenterminen in Ansatz gebracht worden sind, werden bei weiteren
Zwischenterminen bzw. dem Endtermin bei der Berechnung der Vertragsstrafe nicht nochmals
bericksichtigt.

Betriebshaftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber wirksames Bestehen einer
Betriebshaftpflichtversicherung, einschlie3lich einer Basisumweltdeckelung fiir die Zeit der
Auftragserfiillung

fur seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen mussen pro Schadensfall mindestens betragen:

Euro 2.000.000 fiir Personenschaden
Euro 1.000.000 fiir sonstige Schaden

Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegentiber dem
Auftraggeber nicht eingeschrankt.

Der Nachweis der gultigen Policen muss spatestens bei Auftragserteilung vorgelegt werden. Sollten die
Arbeiten Uber den Glltigkeitszeitraum der Police hinausgehen, erhalt der Auftraggeber unaufgefordert
einen Folgenachweis. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist
nicht, ist der AG berechtigt, die entsprechenden Versicherungsvertrage abzuschliel3en und die ihm
hierdurch entstehenden Kosten von der nachstfalligen Zahlung abzuziehen.

Haftung
Uber die Bestimmungen des § 4 Nr. 5, VOB/B hinaus tibernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung
fur auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.

lllegale Beschaftigung von Arbeitskraften
Bei illegaler Beschéftigung von Arbeitskraften kann der Auftraggeber den Vertrag fristlos kiindigen.
Weitergehende Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten.

Abrechnung
Alle Rechnungen sind mit folgender Rechnungsadresse zu versehen:
Gemeinde Hohenlinden, Rathausplatz 1, 85664 Hohenlinden

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Luc

weitere zusétzliche Vertragsbedingungen gemaf Leistungsbeschreibung

Fortsetzung siehe Leistungsbeschreibung
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	ag_204: Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
 
Bautagesberichte
Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigen Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und Großgeräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt, Abnahmen, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung, Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung der Ausführung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Gründe hierfür anzugeben.
 
Arbeitszeit
Für die Ausführung der Arbeiten gelten nachfolgende Rahmenarbeitszeiten:
Montag bis Freitag: 07:00 Uhr – 20:00 Uhr
Samstag: 07:00 Uhr – 16:00 Uhr
 
Ergänzung zu Vertragsstrafen (zu § 11 VOB/B)
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe ist bei der Überschreitung von Zwischenterminen der Wert, der bis zu diesem Zeitpunkt vertragsmäßig zu erbringender Leistung. Tage, die bei Überschreitung von Zwischenterminen in Ansatz gebracht worden sind, werden bei weiteren Zwischenterminen bzw. dem Endtermin bei der Berechnung der Vertragsstrafe nicht nochmals berücksichtigt.
 
Betriebshaftpflichtversicherung
Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis über wirksames Bestehen einer
Betriebshaftpflichtversicherung, einschließlich einer Basisumweltdeckelung für die Zeit der Auftragserfüllung
für seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen müssen pro Schadensfall mindestens betragen:
 
Euro 2.000.000 für Personenschäden
Euro 1.000.000 für sonstige Schäden
 
Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem
Auftraggeber nicht eingeschränkt.
Der Nachweis der gültigen Policen muss spätestens bei Auftragserteilung vorgelegt werden. Sollten die
Arbeiten über den Gültigkeitszeitraum der Police hinausgehen, erhält der Auftraggeber unaufgefordert einen Folgenachweis. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist nicht, ist der AG berechtigt, die entsprechenden Versicherungsverträge abzuschließen und die ihm hierdurch entstehenden Kosten von der nächstfälligen Zahlung abzuziehen. 
 
Haftung
Über die Bestimmungen des § 4 Nr. 5, VOB/B hinaus übernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung für auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.
 
Illegale Beschäftigung von Arbeitskräften
Bei illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften kann der Auftraggeber den Vertrag fristlos kündigen.
Weitergehende Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten.
 
Abrechnung
Alle Rechnungen sind mit folgender Rechnungsadresse zu versehen: 
Gemeinde Hohenlinden, Rathausplatz 1, 85664 Hohenlinden
 
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Lüc
 
weitere zusätzliche Vertragsbedingungen gemäß Leistungsbeschreibung
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